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A, Ei:genlta,Bital

l. Geschättsguthaben

1. der mit Ablauf des Geschä{tsjähre$

ausgesehiedenen Mitglieder

2. der verbleibenden Mitglieder

3i ausgek0ndigtenGeschäftsanteilen

ll. Ergebnisrücklagen

1, GeselzlicheRücklage

davonausJahr:esÜberschussGeschäftsjahreingestellt:

€ 1.000,00
700,00

lll. Bllanzgewlnn

1. Gewinnvorlrag

2^ Jahresüberschuss

3. EinstellungeninErgebnisrücklagen

EigenkaPital insgesamt

B. Rückstellungen

1, Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2. SonstigoVerbindlichkeiten

Bilanzsumme

2ü21

53,400,00

1.637t700,00
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2020

16,500,0q

'1.ü24,800t00

53.700,00

€€
2021

€

0100 1.ö91. 100,00

€Vorjahr

3.500,00 2.500,00

99,351,24

704,50

61.41ß,90

700,00

1"708,20

98.643,04

1,000,00

0,00

6.650,00

1.793.951,24 1.758.921,40

6"650,00

15.7'10,57

5.950,00

0,00

0,00

2.830,10

12.00
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Anlage 1

3, Anhano dPs J?hres3,bschlusses 2021

der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn

mit Sitz in Heilbronn

ei n getrag en bei m Gen os'senschaf lsrCgister Stuttgart

unter der Nummer GnR 720101

A, Alluemeine Anoaben

1. Vorliegender Jahresabsehlusswurde nach den Regelungen des 3. Buches des I'IGB aufgeslellt'

Ftjr die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Unsere Genossenschaft ist eine.Kleinstkapitalgesellschaft i. s. d^ $ 267a HGB'

3. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde

Gebr:auch gemacht'

B; Erlä uterun S en zu den Bi lanzieru nos'-und Bewerluno smelhoden

Bei der AUfstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden Jolgende

Bilanzierungs- und Bewertungsrnethoden angewandl:

Anlaoevermöqen

Das AnlageVerrnögen ist zu den lortgeführten Anschalfungskosten bewertet'

Umlaufvermögen

DasUmlaulvermögenwurdezuAnschaffungskostenbewertet'

Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellung erfolgte in Höhe des voraussichtlich notrruendigen

Erfüllungsbetrages. Die erwarteten kunftigen Preis- und Kostensteigerungen

wurden bei der Bewertung berücksichligl'

Verbindlichkeilen

DieVerbirrdlichkeilenwurdenzuihrenRückzahlungswerlenangesetzt'
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Anlage 1

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur sicherheit gewährten Pfandrechte o' ä. Rechte stellen sich wie lolgt dar:

Art
der

ru.ng€

O;00,

(,0,00,1

€

5 Jahre

0,00

{s,00 }
0$0

( 2"842,10 l

0;00

( 2.83CI,10 )

0,00

( 12,00 )

Resilaufzeit

'! Jahr

€

Davon

0,00

{ 2"842,10 )

0,00

(2.830,10)

0,0ü

( 12,00 )

e

lnsgesamt

Gesamtbetrag

aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten

Bei den Angaben in Klammern handelt

es sich um die Voriahreszahlen

Verbindlichkeiten
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Anlage 1

p;,,

1. Mltgliederbewegung

g,, ,Diä;Ga-EqliäJti.s:tlthFg..9.11derverhfühdnu€lirMftgiig.dEih.qben"sieh 
lm Laufp'd€,s Ge.$-,chäilsjahres

um € 121900;00 efhöht,

3: Nam a und, Ans-qh rili.des.ausländl$en Ptdif tifi gs{sibandes;

vbw Verband baden.wiirttembergispher wÖhnungsi und lmmobilipnunternehmen 9'v'

Herdweg 5294, 7017 4 Stuttgäit

4, MitgliedärdaE VÖrstandesl

Alexander Nickel BankkauJmann Master of sclence

Dorninik Buchta Goschältslühraf

5. Mitglieder des Au{sichtsrales:

Wilfried Hajek Bürgermeister (Au f sichtsratsrrorsitzender)

(stellvertrFtender
Auf sichte ratsvo.rsitzender)

17$
1,6,

3:

19?:

?021

?42,1

40ä:i

,2'0är

anfsüg
Zügang,

,Abgä1191

End,q

Tomislav Brrra,s

Thor,näs Läng

lngo.Mi6haet Grsiner

Brigitte Trudsw

Angeslellter'

Eleklro,Meister

,Anwalt.

Dipl,.lngenieurin

Heirbro n n, 0.,$,?)f ,? O LL
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Sitz:

Firma:

Gründung:

Registereintraq:

Satzuno:

Zweck und Geqenstand des
Unternehmens:

($ 2 der Satzung)

Anlage 2/1

Rechtliche Verhältnisse

BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G

Heilbronn

am 18. Februar2013

GnR 720101 Amtsgericht Stuttgart

am26. Juni 2013

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am

18. Februar 2013 mit Anderungen vom 19. Juni 2017.

Eingetragen im Genossenschaftsregister am 20. Februar

2018.

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche För-

derung und Betreuung der Mitglieder.

(2) Gegenstand des Unternehmens ist die lnitiierung von

Projekten zur Ezeugung erneuerbarer Energien auf loka-

ler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung

an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und

die lnitiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerba-

rer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der

Region.

(3) Die Genossenschaft kann Beteiligungen nach Maßga-

be von $ 1 Absatz 2 des Genossenschaftsgesetzes über-

nehmen.

289 14002 J 21
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Geschäftsanteil:

($ 37 Abs. 1 der Satzung)

Zahl der Pflichtanteile:

($ 37 Abs. 3 der Satzung)

Nachschusspflicht:

($ 40 der Satzung)

Vorstand:

($ 15 Abs. 1 der Satzung)

Aufsichtsrat:

($ 22 Abs. 1 der Satzung)

Generalversammlunq:

($ 27 Abs. 1 der Satzung)

Veröffentlichunqen:

($ 47 Abs. 1 der Satzung)

Steuerl iche Verhältnisse

1

Anlage 212

€ 300,00

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie

müssen Mitglied der Genossenschaft sein.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens

neun Mitgliedern, die von der Generalversammlung ge-

wählt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen

persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.

Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der

ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres

stattzufinden.

Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden in

der Heilbronner Stadtzeitung, Amtsblatt der Stadt Heil-

bronn, veröffentlicht.

Steuerbescheide sind bis zum Veranlagungsjahr 2020 er-

gangen.
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Anlage 2/3

Vorstand

Anschrift der Geschäftsstelle

Aufsichtsrat
Anschrift des Aufsichtsratsvorsitzenden :

Ubersicht über die Verwaltungsorqane
( Stand zum Prüfungszeitpunkt )

Urbanstraße 10, 74072 Heilbronn

Am Gesundbrunnen 28, 7 4073 Heilbronn

Amt in der Geschäftsführung

nebenamtl. Vorstand
nebenamtl. Vorstand

Eingetragen
in Reo. am
27.01.2015
1 1.06.2019

Wahldauer

31.12.2024
31.12.2024

Best.vom
Aufsichtsrat am

08.12.2021
08.12.2021

Mitgl.-
Nummer

103
195

Beruf

Bankkaufmann. Master of Science
Geschäftsführer

Name und Vorname

Nickel. Alexander
Buchta, Dominik

Amt im Aufsichtsrat

Vorsitzender
stv. Vorsitzender

Schriftführer
stv. Schriftführerin

Wahl bis zur
Versammlung

im Jahr
2023
2023
2023
2023
2023

Gewählt in der
Versammlung am

30.11.20
30.11.20
30.11.20
30.11.20
30.11.20

Mitgl.-
Nummer

77
21

1 2
73
60

Beruf

Bürqermeister
Techniker
Elektro-Meister
Anwalt
Diplom-lnqenieurin

Name und Vorname

Haiek, Wilfried
Boras, Tomislav
Lanq, Thomas
Greiner, lnqo-Michael
Trudow, Briqitte
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Erfolgsanalyse für die Jahre 2021 und 2020

Kapitaldienst

2021

Erträge
Erträge aus Beteiligungen
Aus sonstigen Wertpapieren des
Umlaufuermögens
Andere Zinsen und ähnliche Erträge

117.647,06

2.431,50
0,00

_120.078J9

Überschuss /Vj : Überschuss 120.078.56

bri e Rechnun

2021
€

Erträge
der Auflösung von Rückstellungen
Ünrige ordentliche Erträge

_311ß.

Überschuss 3',17,23

89.941,36 30.137,20

941.36 _____3gJ_32,2q

2020 Veränderungen
€

€€€
2020

89.182,36

0,00
759,00

Anlage 3/1

Veränderungen

28.464,70

2.431,50
-759,00

-85,98
-0,46

€

316,79
o,44

402,77
0,90

403,67 -86,44

403.67 -86,44
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Anlage 3/2

Verwaltunqskosten

Säch I ich e Ve rwa ltu n gsa ufwend u n gen
des Betriebes und des Unternehmens
Post- und Fernsprechkosten
Büromaterial, Zeitschriften, Drucksachen,
Bücher u
Sachversicherungen
EDV-Kosten
Kosten für Veröffentlichungen
Prüfungs- und Beratungskosten
Verbands- und andere Beiträge
Kosten des Zahlungsverkehrs
Sonstige sächlichen
Veniva ltu n gsaufiruend u n gen

Gesamt

Steuern vom Einkommen und Ertraq

Steueraufwand
Körperschaftsteuer
Kapitalertragsteuer

Gesamt

12,96
1.062,07

561,77
280,51

5.800,00
519,50
361,55

40,23
1.062,07

598,1 6
273,62

7.637,56
545,00
349,99

Veränderungen
€

8,80 495,50

-27,27
0,00

-36,39
6,89

-1.837,56
-25,50
11,56

83.30 -13.09
598.73 _-l.tzs.aa

10.598.73 -1.425,86

2020 Veränderungen

2021
€

504,30

70.21
9.172.87

___9J12fr

2021

11.995,92
583,96

12.579.88

_12.529,99

18.129,13
200.27

-6.133,21
383.69

2020
€

€€€

18.329,40 -5.749.52

18.329,40 -5.749.52
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Al lgemeine Auftragsbedingungen
für

Wi rtsc hafts prüfer u nd Wi rtschaftsprüfu n gsgesel lsc haften
vom 1. Januar 2017
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaflsprüfern
oder Wirlschaftsprtifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,,Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern Uber prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschafllichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrijcklich schrifilich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben isl,

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Verlrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick auf
solche Ansprtiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber,

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auflrags ist dio vereinbarto Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg- Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt, Der Wirtschaflsprüfer ijbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung, Der Wirtschafisprllfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich, Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger personen zu bedlenen,

(2) Die Ber{rcksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei belriebs-
wirtschaftlichen Prirfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung,

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Außerung, so isl der Wirtschaflsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen,

3. Mitwirkungspfllchten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unlerlagen und weiteren lnforma-
tionen rechlzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weileren
lnformalionen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeil des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen,

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgeleglen Unlerlagen und der weiteren lnformationen sowie der
gegebenen Ausktlnfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu,
lieden schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

('l) Der Auftraggeber hat alles zu unlerlassen, was die Unabhängigkejt der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Aultragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen,

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafls-
prüfers, die der mil ihm Verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtjgen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auflrags berechtigt.

a
fi 5. Borichterstattung uncl ntütrdliche Auskünfte
ct
ff Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung desr) Artft.ägs schrifllich clareuslelien hat, ist $lleine di.rs€ schriflliche Darsiallung
fr nrafuebentl Entwürle sclrrilllicher Där5lellungen sinrt unr€rbindlich. $olerÄ
I nichl anders vereinbarl, sind mündliche Erklijrungen und Auskünfle rlos
ä Wirtschaftsprtlfers our dann verDindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
N Erklarungen und Ariskgnfte d€s Wirlschaftsprüfers außerhalb dei erteilten
ö Auttraes sirrd slels rrnverbinrlliclr.

6. Weilergabo einer beruflichen Außerung des Wirtschafisprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Enlwurf oder in
der Endfassung) oder die lnformation über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder lnformation aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Venvendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers und die
lnformation über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Aultraggeber sind unzulässig..

7. Mängelbeseiligung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaflsprtlfer, Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtlgter Venrveigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der NacherfrlF
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurlcktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der AufVaggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
le Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne lnteresse ist, Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzirglich in Textform geltend gemacht werden. Anspr0che nach Abs_ 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn,

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z,B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthallen sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Ddtten gegenüber berichtigt werden, Unrichtigkeiten, die
geeignel sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaltsprüfersenthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechligen diesen, die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen, ln den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) DerWirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (S 323 Abs, 1 HGB,
S 43 WPO, S 203 SIGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auflraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindel.

{2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Dalenschutz
beachten,

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die ieweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
lungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des $ 323
Abs.2 HGB.

(2) So{ern weder eine geselzliche Haftungsbeschränkung Anwendung lindet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers fOr Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herslellers nach $ .l

ProdHaftG begrunden, bei einem fahrlässig verursachten ejnzelnen Scha-
densfall gemäß S 54a Abs 1 Nr.2 WPO auf 4 Mio, € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch geoenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaflsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen pflichtver-
letzung des Wirtschaltsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannle Höchslbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsleller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflich!
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren enlstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unlerlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betretfenden Angelegenheiten milei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ln
diesem Fall kann der Widschaftsprtifer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden, Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nichl bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersalzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde, Dies gilt nicht
für Schadensersalzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaflen Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach S
'1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt"

1 0. Ergänzende Beslimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Andert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestäligungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Beslätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit beslimmter Stelle nur mit schrift-
lichor Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

{2) Widerruft der Wirtschaflsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestäligungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprtifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hal Anspruch auf fi.inf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt"

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüf€r ist berechtigl, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberalung dio vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch Iür Buchfilhrungsaufträge. Er hatjedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgeslellte Unrichligkeiten hinzuweisen,

(2) Der Sleuerberatungsauflrag umfassl nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hal. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprtifer alle für die Wahrung von Frislen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbeschelde, so rechlzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
sleht.

(3) Mangels einer anderweitigen schrifllichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
len:

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körpetr
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vormögensteuer sowie
aller Fragen der Urnsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern Und Abgahen
erfolgt auf Grund eines besondoron Auflrags" Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z"bl. aut
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Verlretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgorichtsbarkeit sowie in Steuerslrafsachen,

c) die beratende und gutachlliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Untersttitzung bei der Erf|llung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten"

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsalzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
elwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen wofden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung d€r Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen,

12. Elektronische Kommunikalion

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen" Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wilnscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
scha{lsprüfer entsprechend in Textform informieren-

13. Vergütung

(1 ) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühron- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erslattung seiner Auslagen: die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet" Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen, Mehrere Auflraggeber haften als
Gesamtschuldner..

(2) lst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersalz nur
mit unbestriltenen oder rechtskräfiig festgestellten Forderungen zulässig,

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des g 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgeselzes teilzunehmen,

15. Anzuwend€ndes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesleuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulogenden Jahres-
abschltlsse und sonsliger für die Besteu€rung erforderlicher Aufslellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mil den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichllich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Sleuern^

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannlen Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung-

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und dre Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzfiche Vergütung in Textform
vereinbarl werden.Ansichtsexemplar - maßgeblich ist ausschließlich der Prüfungsbericht in Papierform


